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 Veröffentlicht am 03.12.1991

Norm

UWG §2 D6

Rechtssatz

Vor der Erteilung eines Patents sind Hinweise, die den Eindruck erwecken, das Schutzrecht sei bereits erteilt,

unzulässig. Das gilt vor der Bekanntmachung der Patentanmeldung sogar für den der Wahrheit entsprechenden

Hinweis, daß ein "Patent angemeldet" wurde.
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